
Systeme in Metall Metalldecken

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Fural Systeme in Metall GmbH

I. Geltungsbereich
1. Für alle unsere Lieferungen und Leistungen (Lieferungen und Leistungen der FURAL Systeme 
in Metall GmbH, 4810 Gmunden) gelten ausschließlich die nachfolgenden Geschäftsbedingungen. 
Abweichende Einkaufsbedingungen des Bestellers, die von uns nicht ausdrücklich anerkannt 
werden, sind unverbindlich, auch wenn wir nicht ausdrücklich widersprechen oder in Kenntnis 
derartiger abweichender Bedingungen die Lieferung oder Leistung an den Besteller vorbehaltlos 
ausführen.
2. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem 
Besteller, ohne dass es einer besonderen Zugrundelegung bedürfte, sofern nicht ausdrücklich 
auf die Geltung neuer Allgemeiner Geschäftsbedingungen hingewiesen wird.
3. Sämtliche Vereinbarungen, nachträgliche Änderungen, Ergänzungen, Nebenabreden u.s.w. 
bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform, somit auch der Originalunterschrift oder der siche-
ren elektronischen Signatur.
4. Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten gegenüber Unternehmern, juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts und gegenüber einem öffentlichenrechtlichen Sonder-
vermögen. Sie gelten nicht gegenüber Verbrauchern.

II. Angebot und Vertragsschluss; Technische Unterlagen
1. Unsere Angebote sind freibleibend und grundsätzlich unverbindlich. Alle unsere Angebote erfolgen 
grundsätzlich ohne dass wir technische Ausarbeitungen, insbesondere Planunterlagen, Detailzeich-
nungen, Massenauszüge, Dokumentationen, Prüfberichte etc. zur Verfügung stellen.
2. Ein Vertragsschluss kommt erst mit der Absendung unseres schriftlichen Auftragsschreibens zu-
stande. 
3. An sämtlichen von uns erstellten Unterlagen sowie an dem zur Verfügung gestellten Know-how 
behalten wir uns das Eigentum und das Urheberrecht vor. Ohne unsere Zustimmung darf der Bestel-
ler diese nicht benutzen, kopieren, vervielfältigen oder Dritten aushändigen oder bekannt geben. Auf 
unseren Wunsch hin und bei Nichterteilung des Auftrages sind sie unverzüglich zurückzusenden.
4. Sofern wir zur Bezeichnung der Bestellung oder des bestellten Kaufgegenstandes Zeichen oder 
Nummern gebrauchen, können allein hieraus keine Rechte abgeleitet werden.
5. Von uns werden keinerlei Planungsleistungen erbracht, keine technischen Details wie Übereinstim-
mung mit Anschlüssen, Vorgewerken etc. vorgenommen. Es ist jeweils Sache des Bestellers diesbe-
züglich den Auftrag entsprechend zu präzisieren und ausreichend technisch klarzustellen.
6. Kostenvoranschläge werden von uns mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt, es kann jedoch keine 
Gewähr für die Richtigkeit übernommen werden. Sollten sich nach Auftragserteilung Kostenerhöhun-
gen im Ausmaß von mehr als 15 % ergeben, so werden wir den Vertragspartner davon unverzüglich 
verständigen. Bei unvermeidlichen Kostenüberschreitungen von weniger als 15 % ist eine gesonderte 
Verständigung nicht erforderlich und können diese Kosten ohne weiteres in Rechnung gestellt wer-
den. Kostenvoranschläge sind entgeltlich.

III Lieferumfang
1. Für den Lieferumfang ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend.
2. Änderungen und Verbesserungen hinsichtlich der Konstruktion, der Materialverwendung und der Ausfüh-
rung entsprechend dem technischen Fortschritt bleiben vorbehalten, soweit der Liefergegenstand hierdurch 
nicht wesentlich bzw. nicht nachteilig geändert wird und die Änderung für den Besteller zumutbar ist.

IV. Lieferzeit
1. Ein Fixgeschäft liegt nur dann vor, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist. Eine vereinbarte Lieferfrist 
beginnt nach vollständiger und endgültiger technischer Freigabe der Lieferung durch den Besteller 
mit dem Tag der Rücksendung der ungeänderten Auftragsbestätigung seitens des Bestellers. Die Lie-
ferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk in Gmunden verlas-
sen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.
2. Wir sind zu Teillieferungen innerhalb der angegebenen Lieferfrist berechtigt, soweit sich Nachteile 
für den Gebrauch daraus nicht ergeben.
3. Wurden von uns Lieferfristen angegeben und sind diese zur Grundlage für die Auftragserteilung 
gemacht worden, verlängern sich diese Fristen, wenn wir an der Erfüllung dieser Verpflichtung durch 
den Eintritt unvorhergesehener und vom Parteiwillen unabhängiger Ereignisse gehindert sind, die wir 
auch mit der nach den Umständen des Falles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnten (z.B.: 
Krieg, höhere Gewalt und Arbeitskämpfe, insbesondere Streik und Aussperrung), um die Dauer der 
Behinderung. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei Zulieferern und Subunternehmern eintreten.
4. Setzt uns der Besteller nach Fälligkeit eine angemessene Frist von mindestens 1 Monat zur Leis-
tung und wird die Frist nicht eingehalten, ist der Besteller nach den allgemeinen Vorschriften zum 
Rücktritt berechtigt.
5. Kommt der Besteller in Annahmeverzug sind wir berechtigt, ihm beginnend 1 Woche nach Anzeige 
der Versandbereitschaft die durch die Lagerung entstehenden Kosten, bei Lagerung im Werk des 
Verkäufers mindestens jedoch 2% des Rechnungsbetrages für jede Woche, zu berechnen. Darüber 
hinaus können wir von unseren gesetzlichen Rechten Gebrauch machen. Bei der Geltendmachung 
eines Schadensersatzanspruches sind wir berechtigt, entweder Ersatz des tatsächlich entstandenen 
Schadens oder wahlweise pauschal Schadensersatz in Höhe von 15% des Nettokaufpreises zu verlan-
gen, soweit nicht der Besteller einen geringeren Schaden nachweist. Alternativ sind wir auch berech-
tigt, nach Gewährung einer fruchtlos verlaufenden Nachfrist über den Liefergegenstand anderweitig 
zu verfügen und dem Besteller mit angemessener Nachfrist zu beliefern.

V. Gefahrübergang
1. Die Gefahr geht mit der Absendung ab Werk oder Lager auf den Besteller über, auch dann, wenn 
frachtfreie Lieferung vereinbart ist. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Be-
steller zu vertreten hat, so geht die Gefahr am Tage der Versandbereitschaft auf den Besteller über.
2. Versicherung gegen Bruch-, Transport- und Feuerschaden erfolgen auf Anordnung und Kosten 
des Bestellers.

VI. Preise und Zahlungsbedingungen
1. Der in der Auftragsbestätigung angegebene Preis ist bindend. Verpackung, Porto, Verladung, 
Fracht und sonstige Nebenkosten sind mangels gesonderter Vereinbarung darin nicht enthalten 
und gehen zu Lasten des Bestellers. Darüber hinaus werden vereinbarte Nebenleistungen zu-
sätzlich berechnet. Zu den Preisen kommt die Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe 
hinzu, die in der Rechnung gesondert ausgewiesen wird.
2. Sollten sich die Lohnkosten aufgrund kollektivvertraglicher Regelungen in der Branche oder 
aufgrund innerbetrieblicher Abschlüsse oder andere, zur Leistungserstellung notwendige Kos-
ten, wie jene für Material, Energie, Transporte, Fremdarbeiten, Finanzierung etc. verändern, so 
sind wir berechtigt, die Preise entsprechend anzupassen. 
3. Zahlungen haben, sofern nichts anderes vereinbart ist, nach Übergabe des Kaufgegenstandes 
und Aushändigung oder Übersendung der Rechnung ohne jeden Abzug innerhalb von 14 Tagen 

netto Kasse zu erfolgen.
4. Bei den nach Ziff. IV Nr. 2 zulässigen Teillieferungen sind wir zu Teilrechnungen berechtigt. 
5. Bei Zahlungsverzug werden unter ausdrücklichem Vorbehalt der Geltendmachung weiterer 
Schadensersatzansprüche Zinsen in Höhe von 8% über dem Basiszinssatz ab Fälligkeit berech-
net.
6. Der Besteller verpflichtet sich für den Fall des Verzuges selbst bei unverschuldetem Zah-
lungsverzug die uns entstehenden Mahn- und Inkassokosten, soweit sie zur zweckentsprechen-
den Rechtsverfolgung notwendig und im Verhältnis zur Forderung angemessen sind, zu erset-
zen, wobei er sich im Speziellen verpflichtet, im Falle der Beiziehung eines Inkassobüros die uns 
dadurch entstehenden Kosten, soweit diese nicht die Höchstsätze der Inkassobüros gebühren-
den Vergütungen laut Verordnung des BMWA überschreiten, zu ersetzen. Sofern wir das Mahn-
wesen selbst betreiben, verpflichtet sich der Schuldner, pro erfolgter Mahnung einen Betrag von 
€ 12,00 sowie für die Evidenzhaltung des Schuldverhältnisses im Mahnwesen pro Halbjahr einen 
Betrag von € 5,00 jeweils zu bezahlen. Darüber hinaus ist jeder weitere Schaden insbesondere 
auch der Schaden, der dadurch entsteht, dass infolge Nichtzahlung entsprechend höhere Zinsen 
auf allfälligen Kreditkonten unsererseits anfallen, unabhängig vom Verschulden am Zahlungs-
verzug zu ersetzen.
7. Eine Aufrechnung gegen unsere Ansprüche mit Gegenforderungen, welcher Art auch immer, 
ist ausgeschlossen.
8. Bei Zahlungsverzug oder Gefährdung unserer Forderungen durch Verschlechterung der Kre-
ditwürdigkeit des Bestellers sind wir berechtigt, Sicherheiten zu verlangen bzw. noch ausste-
hende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder gegen Stellung von Sicherheiten auszuführen.

VII. Eigentumsvorbehalt
1. Die Liefergegenstände bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Bei Pflichtver-
letzungen des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Liefergegen-
stände unverzüglich zurückzuholen. In der Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts liegt nur 
dann ein Rücktritt vom Vertrag vor, wenn dieser ausdrücklich erklärt wird.
2. Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, darf der Besteller ohne unsere schriftliche Zustim-
mung den Liefergegenstand weder verändern, noch umarbeiten, noch verpfänden, noch zur Siche-
rung übereignen oder Dritten vertraglich eine Nutzung einräumen. Im Falle der Zuwiderhandlung 
gelten die dem Besteller erwachsenen Ansprüche als an uns abgetreten.
3. Die Vorbehaltsware ist auch, soweit sie mit anderen Gegenständen des Bestellers oder Dritten 
verbunden ist, in der Regel eine selbständige abnehmbare und damit sonderrechtsfähige Einrich-
tung. Geht die Sonderrechtsfähigkeit des unter Eigentumsvorbehalt stehenden Liefergegenstandes 
durch Verbindung mit einer anderen Sache des Bestellers zu einer neuen einheitlichen Sache 
verloren, steht uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes des Lieferge-
genstandes zu dem Rechnungswert der anderen Sache zu. Ist bei einer Verbindung die Sache des 
Bestellers als Hauptsache anzusehen, gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilig Miteigen-
tum überträgt und die neue Sache für uns unentgeltlich verwahrt.

VIII. Gewährleistung
1. Im Falle eines Mangels sind wir berechtigt, nach unserer Wahl den Gewährleistungsanspruch 
durch Verbesserung oder Austausch zu erfüllen. Bei Fehlschlagen dieser primären Gewährleis-
tungsbehelfe ist der Besteller zur Preisminderung oder Wandlung berechtigt. Der Anspruch auf 
Wandlung steht dem Besteller nur dann zu, wenn der aufgetretene Mangel zusätzlich nicht ge-
ringfügig ist.
2. Die Warenlieferung ist nach der Ablieferung unverzüglich zu untersuchen. Dabei festgestellte 
Mängel sind uns ebenso unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 7 Tagen nach Ablieferung 
unter Bekanntgabe von Art und Umfang des Mangels bekannt zu geben. Verdeckte Mängel sind 
unverzüglich nach ihrer Entdeckung zu rügen. Wird eine Mängelrüge nicht oder nicht rechtzeitig 
erhoben, so gilt die Ware als genehmigt. Die Geltendmachung von Gewährleistungs- oder Scha-
densersatzansprüchen einschließlich von Mangelfolgeschäden sowie das Recht auf Irrtumsan-
fechtung aufgrund von Mängeln, sind in diesen Fällen ausgeschlossen.
3. Die Gewährleistungsfrist beträgt für neue bewegliche Sachen 1 Jahr und beginnt mit Übergabe 
des Liefergegenstandes. Für gebrauchte bewegliche Liefergegenstände ist die Gewährleistung 
ausgeschlossen.

IX. Schadensersatz
1. Abgesehen von Personenschäden haften wir nur, wenn uns vom Geschädigten Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen wird. Schadensersatzforderungen verjähren in 6 Monaten ab 
Kenntnis vom Schaden und Schädiger, jedenfalls in 10 Jahren nach Erbringung der Leistung oder 
Lieferung.
2. Allfällige Regressforderungen, die aus dem Titel „Produkthaftung“ im Sinne des PHG gegen uns 
gestellt werden, sind ausgeschlossen, es sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der 
Fehler in unserer Sphäre verursacht und zumindest grobfahrlässig verschuldet worden ist.

X. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht
1. Erfüllungsort ist der Sitz der FURAL Systeme in Metall GmbH, in der Cumberlandstraße 62, 4810 
Gmunden/Austria.
2. Kosten und das Risiko des Transports trägt der Kunde. Für die Daten geht die Gefahr des Unter-
gangs bzw. der Veränderung der Daten beim Download und beim Versand via Internet mit dem Über-
schreiten der FURAL Netzwerkschnittstelle auf den Kunden über. Zur Entscheidung aller aus einem 
Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließlich einer solchen über sein Bestehen oder Nichtbe-
stehen – wird die ausschließliche Zuständigkeit der sachlich in Betracht kommenden Gerichte in Wels 
vereinbart.
3. Der Vertrag unterliegt ausschließlich dem Recht der Österreichischen Republik unter Ausschluss 
des UN-Kaufrechtes. Eine Verweisung in ausländische Rechtsordnungen findet nicht statt.

XI. Sonstiges
Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonsti-
ger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen 
Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.

XII. Geheimhaltung
Der Kunde verpflichtet sich hiermit unwiderruflich, über sämtliche ihm von uns zugänglich gemach-
ten, zur Verfügung gestellten oder sonst im Zusammenhang oder auf Grund einer Geschäftsbezie-
hung oder des Kontaktes zu uns bekanntgewordenen Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Still-
schweigen zu bewahren und diese ohne unsere Zustimmung Dritten in keiner wie immer gearteten 
Weise zugänglich zu machen. Weiters verpflichtet sich der Kunde Informationen nur auf „need to 
know“-Basis und nur im Rahmen des abgeschlossenen Vertrages zu verwenden. Diese Geheimhal-
tungsverpflichtung besteht über die Dauer der Geschäftsbeziehung hinaus.
Gmunden, Oktober 2019


